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Gegenseitige Rücksichtnahme und Umsicht, gerade mit der Nachbarschaft ist wichtig.  

Jeglichen Lärm im Außenbereich und auf der Straße vermeiden. 

Seriöse Bekleidung beim Verlassen und Ankommen ist zu gewährleisten – Wohngebiet. 

Die Sauna, Lichter, Elektrogeräte sind beim Verlassen auszuschalten.  

Die Tür zum Garten bitte zusperren, die Fenster schließen. 

Es passiert, dass etwas kaputt geht. Ich freue mich, wenn Sie den Schaden melden.  

Die Mieter benutzen die Räumlichkeiten und die Sauna auf eigene Gefahr. Der Vermieter schließt 

jegliche Haftung aus. 

Die Mieter haften für Ihre Sachen und auch für Ihr Fahrzeug. 

Das Rauchen ist im Freien gestattet. 

Die Anzahl der Personen beim Besuch entspricht die der Anmeldung. 

Kinder und Jugendliche dürfen bis zur Volljährigkeit die Wohlfühloase nur in Begleitung der Eltern 

bzw. eines Erziehungsberechtigten nutzen. 

 

Wichtiges für die Sauna 

Aushängende allgemeine Saunaregeln beachten. 

Nur nüchtern und ohne Rauschmittel in die Sauna. 

Gründliche Körperreinigung und gut abtrocknet vor Eintritt in die Sauna. 

Die Sauna im nackten Zustand und ohne Badeschuhe betreten. 

Sie sitzen oder liegen komplett auf dem Saunatuch. Schweiß schadet dem Holz. 

Erkrankungen jeglicher Art, Hautausschläge, offene Wunden schließen den Saunabesuch aus. 

Die Saunanutzung erfolgt, wie auch die der Wohlfühloase, auf eigene Gefahr. 

Saunaaufguß immer im Bottich anmischen, niemals unverdünnt auf die Steine geben. 

Kerzen und jegliches Feuer ist verboten, Brandgefahr. 

Der Saunaofen ist frei zu halten. Niemals bedecken mit Handtüchern oder anderen Gegenständen – 

Brandgefahr. 

Frisch gefärbte Haare können Flecken hinterlassen. Vorsicht walten lassen zum Vermeiden von 

Schäden. 

Zur Freude aller, bitte die Gegenstände pfleglich behandeln. 

 

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen und erholsamen Aufenthalt………weit weg vom Alltag. 

Birgit Weiß 


